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	Landschafts-Element

(Liste S. 1)
	Tätigkeit
	Naturschutzrecht
	CC
	GLÖZ
	ÖPUL 2007: Bio, 
UBAG,... (Anhang F)

	Landschaftsprägende Einzelbäume, Baumreihen, Alleen, Obstbaumreihen, Streuobstwiesen
	Roden, Fällen
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß
	Einvernehmen mit amtlichem Naturschutz ist herzustellen

	Böschungen 
(abfallendes Gelände zu Straße oder Bahnlinie), Terrassen
	Planieren, Aufschütten
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten in Mähwiesen (Managementplan), Mooren, Sümpfen, Feuchtwiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen 
	Kein Verstoß bei Böschungen.

Verbot der Beseitigung von Terrassen.
	Verbot

	Kleingewässer (Tümpel, Hauslacke)
	Zuschütten
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß
	Verbot

	Kleingewässer (Tümpel, Hauslacke)
	Neuanlage
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten im extensiv genutzten Grünland
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß

	Landschaftselemente laut GLÖZ (durch 
VO oder Bescheid geschützt)
	Beseitigung
	amtliche Prüfung / Bewilligung
	keine eigene Regelung
	Verbot
	Verbot, wenn im ÖPUL-Anhang F genannt

	Busch- und Gehölzgruppen (Feldgehölze, Gellert, Haag, Bühel)
	Roden
	amtliche Prüfung / Bewilligung
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	Kein Verstoß
	Verbot

	Busch- und Gehölzgruppen (Feldgehölze, Gellert, Haag, Bühel)
	Auf Stock setzen, Abbrennen
	amtliche Prüfung / Bewilligung
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	Kein Verstoß
	„Auf Stock setzen“ sowie Bewirtschaftungsmaßnahmen sind erlaubt

	Feldraine 
(keine Böschungen)
	Pflügen, Entfernen
	bewilligungsfrei

	Kein Verstoß
	Kein Verstoß
	Verbot


	Landschafts-Element

(Liste S. 2)
	Tätigkeit
	Naturschutzrecht
	CC
	GLÖZ
	ÖPUL 2007: Bio, 
UBAG,... (Anhang F)

	Feuchtwiesen, 
Moore, Sümpfe
	Neuanlage oder Erweiterung einer Drainagierung
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten
	Kein Verstoß
	Verbot

	Feuchtwiesen, Moore, Trockenrasen
	Neuanlage von Landschaftselementen, z.B. Gehölze pflanzen
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten
	Kein Verstoß
	Einvernehmen mit amtlichem Naturschutz ist herzustellen

	Gräben
	Zuschütten, verrohren
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten
	Kein Verstoß
	Verstoß

	Hecken
	Rodung
	amtliche Prüfung / Bewilligung; 
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	Kein Verstoß
	Verbot

	Lesesteinhaufen, Steinriegel
	Beseitigung
	bewilligungsfrei
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß
	Verbot

	Röhrichte, Schilfflächen
	Beseitigung
	amtliche Prüfung / Bewilligung
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	Kein Verstoß
	Verbot

	Röhrichte, Schilfflächen
	Mähen von Schilf 
	amtliche Prüfung / Bewilligung
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß

	Steinmauern
	Abtragen, planieren
	bewilligungsfrei
	Kein Verstoß 
	Kein Verstoß
	Verbot

	Trockenrasen, Halbtrockenrasen
	Aufschüttungen, Abtragungen
	amtliche Prüfung / Bewilligung in geschützten Bereichen
	amtliche Prüfung/Bewilligung in FFH-Gebieten
	Kein Verstoß
	Verbot

	Ufergehölze
	Roden
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	bewilligungsfrei


	Verbot. „Auf Stock 
setzen“ ist erlaubt.

	Ufergehölze
	Auf Stock setzen
	bewilligungsfrei
	amtliche Prüfung/Bewilligung
	bewilligungsfrei
	

	Fließgewässer (Wiesenbäche, Gerinne, Bäche, Runsen)
	Verrohren
	Bewilligung
	Kein Verstoß 
	Kein Verstoß
	Verbot

	Künstliche Gerinne
	Verrohren
	bewilligungsfrei
	Kein Verstoß
	Kein Verstoß
	Verbot, sofern es als Landschaftselement einzustufen ist.


